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d) Nutznießung ;
e ) Leibrenten CLeibgeding , Schließ ) ;
) Verpfründung .

Eigenthums⸗Vorbehalt .

S

Wie ſich die Uebergeber in Gebirgsgegenden beinahe
ausſchließlich Fahrniſſe , Kapitalien ꝛc. zu Eigenthum vor⸗
behalten , ſo behalten ſie ſich auf dem flachen Lande , auch bei
vollen Uebergaben ein oder mehrere Grundſtücke nebſt den
nöthigen Geräthſchaften , auch einen Theil des Haug - oder

Guts - Anſchlags zur freien Dispoſition als Nothpfennig
vor , wenn auch der übrige , nicht eigenthümliche Vorbehalt
zu ihrer Lebens - Unterhaltung hinreichend iſt , um des Letztern
deſto gewiſſer zu ſeyn .

Wohnungs⸗Vorbehalt .
§. 2 .

Entweder ſind beſondere Leibgedings - Wohnungen mit

Zugehörden vorhanden , oder die Eltern behalten fich das

Wohnungs⸗Recht in dem übergebenen Hauſe vor .
Die tägliche Erfahrung lehrt , daß es in letzterem Falle

an der allgemeinen Beſtimmung nicht genügt : „Die Ueber —

geber behalten ſich Wohnung und allen nöthigen Raum in
der Behaufung mit Zugehörde nach der Erſtern Wahlvor. “

Wenn auch Eltern und Kinder friedlich leben , ſo kann
dieſes Verhältniß durch den Tod einer dieſer Perſonen ge⸗
ſtört werden ; z. B. es ſtirbt das Kind , welchem die Eltern das

Haus übergeben haben , vor Letzteren, und deſſen geweſener
Chegatte ſchreitet zu einer anderweiten Ehe ꝛc.

§. 3.

Bei dem Wohnungs⸗Vorbehalt muß beſonders beſtimmt
werden :

a. Haben die Uebergeber bereits ein beſonderes Wohn⸗
zimmer , und welches , auch eine beſondere Kammer ,
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oder werden dieſe Gemache erſt eingerichtet , wo und auf
weſſen Koſten ?

Im Falle die Wohnzimmer zwiſchen Uebergeber und

Uebernehmer gemeinſchaftlich ſind , uruß beſtimmt
werden , wer ſich der heizbaren Zimmer zum Schla —
fen bedienen dürfe , auch das gemeinſchaftliche und

beſondere Holz und Licht , zum Kochen , Backen ,

Waſchen anzuſchaffen habe, wohin die Uebergeber
ihre Meubles , beſonders Käſten , ſtellen ?

b. Iſt nur eine oder ſind mehrere Küchen vorhanden ,
welche benutzen die Uebergeber ; wird im erſteren Falle
die Küche , Heerd , Bauchhaus , Backofen , Milchhaus ,
Brunnen gemeinſchaſtlich benützt mit dem Vorrechte
der Uebergeber ?

c , Wer benützt eine etwa vorhandene Gewerbseinrich —

tung ( Werkſtätte ) ?
d. Sind mehrere oder iſt nur ein Keller vorhanden ,

welchen Theil nebſt Vorkeller ( Kellerhals ) benutzten
die Uebergeber ?

e. Behalten fidh) die Uebergeber beſondere Theile der un -

tern und obern Bühne , und welche , vor ?

f . Welchen Platz haben , oder brauchen die Uebergeber
in denPferd⸗ , Rindvieh - , Schweine - Ziegen - Schaafe —
und Geflügel - Ställen , am Immenhaus ꝛc. 2

g. Haben die Uebergeber das erſte Recht im Tenn , wel —

chen Walmen oder ſonſtigen Theil der Scheuer , Frucht⸗ ,

Heubühne ( Obertenn ) Futtergang ?
h . Haben die Uebergeber Raum im Schopf , und wo ?

Wer benützt den obern Raum auch bei kleinen Neben⸗

gebäuden ?
i . Behalten ſich die Uebergeber das Recht zu einer vor —

handenen Trotte ( Kelter ) vor ?

k. Im Falle kein beſonderer Fruchtſpeicher vorhanden ,
welchen Antheil haben die Uebergeber ?

J. Welchen Antheil haben die Uebergeber an der Hof —
raithe gu einer Holzlege , Dunglege ꝛc. 2

Das Jemand ohne näher bedingte Beſtimmung einge⸗
räumte Wohnungsrecht gilt für die Wohnungs⸗Bedürfniſſe

4
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des Rechts - Inhabers und ſeiner Familie ( Ehegatten und
Kinder ) , auch wenn er damals , als ihm jenes Recht ver —

liehen wurde , nicht perheirathet war .

Satz 631 . und 633 .

§. 4.

Weil die Dienſtgerechtigkeit der Wohnung nach Satz 634
niht übertragbar iſt , ſo bedingen ſich gewöhnlich die Ue —

hergeber , im Falle ſie von dem vorbehaltenen Rechte keinen

Gebrauch mehr machen , ſohin eine anderweite Wohnung
miethen wollten , eine Abfindungs - Summe oder jährliche
Entſchädigung —

§. 6.

Unter Berückſichtigung des Satzes 635 . muß bei dem

Wohnungs - Recht auch bedungen werden , ob und welche
Steuern , Brandverſicherungsbeiträge , andere Abgaben ,
auch Reparations - Koſten die Uebergeber tragen ?

Wenn eine Wohnungs - ; oder Sitzgerechtigkeit für Ge -
ſchwiſter , oder Kinder , ſo lange ſolche im ledigen Stande

ſich befinden , oder auch in andern Fällen vorbehalten wird ,
ſo iſt ebenfalls zu beſtimmen , ob und welche Entſchädi —
gung dem Hauseigenthümer gebühre .

Nutzungs⸗Vorbehalt.

5. 5.

Als Nutzung behalten ſich die Uebergeber gewöhnlich
Kern - und Stein - Obſt nach Belieben oder von beſtimmten
Bäumen , Trauben , Gemüſe aus dem Krautgarten , oder
einen beſtimmten Theil des Letztern , Raum auf dem
Waasboden zu einer Bleiche , Erndte auf dem Felde aus
jedem Güterloos , oder aus einem Lehen , nach der erſten ,
zweiten oder dritten Wahl , gerüſtetes ( gedüngtes ) , noch
ungeſäetes Feld , Antheil zur Viehweide , zum Schwein —
austreiben , Gras zum ſommerlichen Eintrag , Wald ꝛc—
vor .
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§. 6.

Die Dienſtgerechtigkeit der Nutzung geht nach Satz 631 .

ebenfalls nicht auf einen Dritten . Die Abfindungs - oder
Entſchädigungs - Summe auf den Fall des Wegzuges der

Uebergeber muß daher auch hier —binſichtlich jener Ge⸗
genſtände , welche beim Wegzuge nicht mehr in natura

benutzt werden können — beſtimmt und feſtgeſetzt werden ;
ob und was die Uebergeber an den Abgaben zu tragen ,

ferner ob ſie wegen eines Erndtevorbehalts den Saamen

abzugeben , die Bau - und Einheimſungs - Koſten zu ver⸗

güten , endlich ob ſie das Stroh nach Abzug der eigenen

Bedürfniſſe in das Haͤus, zum Futtern , Streuen und in

die Reben , ſtatt des Dunges zurück zu laſſen haben .

Nutznießungs - Vorbehalt .

§. 7.

Nutznießungs - Vorbehalt bei Vermögens - Uebergaben
kommt auf dem flachen Lande häufig vor, - in Gebirgs —

gegenden ſchon weniger , weil da das Leibgeding deſſen
Stelle vertritt , und Capitalien ( Forderungen ) ſelten Gegen —

ſtände des Nutznießungs - Vorbehalts werden .

SiiS .

Ghe die Ziehung der Güterloofe beginnt , wählen fih

die Uebergeber ihren Nutznießungs - Vorbehalt aus jedem

Loos ſo bald als möglich —
Die Auswahl nach der Ziehung würde zu Streitigkeiten

Anlaß geben . Auch iſt bei der Auswahl auf etwaige unter⸗

pfändliche Verhaftung der Güter Rückſicht zu nehmen .

S9 ;

Ebenſo iſt vor der Ziehung zu beſtimmen , wer die zur

Nutznießung vorbehaltenen Güter nebſt den eigenthümlichen
zu bauen , zu düngen , den Dung ( auch die Reben ) auszu —

führen , den Ertrag zu erndten , einzufüͤhren , zu dreſchen,
oder ſonſt nach einer andern Beſtimmung zu bereiten —
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